
 

  

Sitzung Gemeinderat  

18. Oktober 2016 

Aufstellung eines 

vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes 

Wohnpark Franziskaweg 









1. Die Gemeinde Sontheim an der Brenz stimmt dem Antrag des 

Vorhabenträgers vom 11.10.2016 über die Einleitung des 

Bebauungsplanverfahrens zu. Für das in Anlage 1 umgrenzte 

Gebiet wird zur Schaffung von Baurecht für die Erstellung eines 

Wohnparks gemäß § 12 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 1 BauGB der 

vorhabenbezogene Bebauungsplan „Wohnpark Franziskaweg“ 

aufgestellt. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der Öffentlichkeit 

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

vorzunehmen. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, den gemäß § 12 Abs. 1 BauGB mit 

dem Vor-habenträger abzuschließenden Durchführungsvertrag zur 

Planung und Er-schließung des Vorhabens vorzubereiten. 


